
Checkliste für die Taufe in der Stiftskirche Steterburg

➢ Klären:

○ Grundvoraussetzung

Für Sie ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir die Taufe eines Kindes als Gottes-
dienst feiern. Im Taufgottesdienst

■ wird das Kind in die Gemeinschaft aller Christen aufgenommen

■ sprechen wir deutlich aus, dass Gott dieses Kind liebt und annimmt

■ bitten wir um Gottes Segen für das Kind und die, die sich ihm in Liebe zuwen-
den

Wer der Taufe eher einen „Event-Charakter“ verleihen möchte, wird sich bei uns 
wahrscheinlich nicht wohlfühlen.

○ Lieder

Gerne nehmen wir auf Wünsche Rücksicht. Voraussetzung ist allerdings, dass es 
sich um gottesdienstliche Lieder handelt. Gleiches gilt für etwaigen Solo- oder 
Chorgesang; bitte beachten Sie, dass es sich um einen evangelischen Gottesdienst 
handelt.

○ Taufspruch

Die Eltern sollten sich selbst ein biblisches Wort als Taufpruch aussuchen; gerne 
helfen wir dabei. Wir richten uns nach der Bibelübersetzung Martin Luthers in der 
Revision von 1984.

○ Tauffragen

Diese bespricht der Pastor mit den Eltern beim Taufgespräch.

○ Taufkerze

Eine Taufkerze schenkt unsere Kirchengemeinde dem Täufling.

○ Besonderer Blumenschmuck?

Auf dem Altar ist der übliche Blumenschmuck vorhanden. Die Kirche wirkt darüber 
hinaus aus sich selbst heraus, so dass die meisten Familien auf zusätzlichen Blu-
menschmuck verzichten.

Es ist aber möglich, die Kirche zusätzlich mit Blumen zu schmücken; das müsste 
dann verabredet werden.

○ Kollekte

Unser großes Projekt, das uns alle Anstrengung wert ist, ist die Erhaltung unserer 
Stiftskirche – und hier insbesondere der notwendige Neubau der Orgel. Deshalb er-
bitten wir die Kollekte für diesen Zweck.

○ Beteiligung am Gottesdienst

Wenn sich Eltern, Paten oder andere Gottesdienstteilnehmer an diesem beteiligen 
möchten, indem sie z. B. ein Gebet oder einen Segenswunsch für den Täufling 
sprechen, so ist das nach Absprache mit dem Pastor möglich.



➢ Erbitten:

○ Stammbuch / Urkunde für religiöse Zwecke

○ Dimissoriale oder Bescheinigung der Kirchenzugehörigkeit

○ Patenscheine

Das Patenamt ist ein Amt, das im Auftrag der Kirche wahrgenommen wird. Des-
halb kann nur Pate werden, wer einer der dafür anerkannten Kirchen angehört. Ein 
Pate / eine Patin sollte evangelisch sein. Die Paten werden von den Eltern vorge-
schlagen.

Einzelheiten besprechen die Taufeltern mit dem Pastor.

➢ Eine Regel:

○ Fotografieren bzw. Videoaufnahmen nur vor und nach dem Gottesdienst

Den Segen Gottes, den der Täufling empfängt, und die Liebe Gottes, die ihm versi-
chert wird, kann man nicht fotografieren und auch nicht filmen. Beides lenkt aber 
ab und stört. Deshalb sind Foto- und Videoaufnahmen während des Gottesdienstes 
in unserer Kirche nicht gestattet.

Nach dem Gottesdienst ist gerne Gelegenheit zu Aufnahmen.
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